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sehen Betrieben, Einrichtungen 
und Genossenschaften, die V. des 
—* Wirtschattsr edits zwischen Be
trieben zur Erfüllung ihrer Plan
aufgaben, die V. des —» Arbeits- 
rechts zwischen Betrieb und 
Werktätigen und die V. des —> 
Zivilrechts zur Gestaltung der 
vermögensrechtlichen Beziehun
gen der Bürger. Die Wirksam
keit der V. hängt von bestimm
ten Voraussetzungen ab (z. B. 
Ratifizierung, Handlungsfähig
keit der Partner, keine Rechts
widrigkeit). Abgeschlossene V. 
sind zu erfüllen. Werden vertrag
liche Pflichten verletzt, können 
bestimmte Sanktionen ange
wandt werden.

Vertragssystem: Gesamtheit recht
licher Maßnahmen, durch die die 
Betriebe ihre wechselseitigen Ko
operationsbeziehungen und ihre 
Verantwortung für die Erfüllung 
der Planaufgaben auf der Grund
lage von Verträgen (->• Vertrag) 
verwirklichen. In das V. sind mit 
Ausnahme privater Handwerks
betriebe alle Wirtschaftsunter
nehmen in Industrie, Bauwesen, 
Handel und Verkehr sowie Ban
ken, gesellschaftliche Organisa
tionen, wirtschaftsleitende Or
gane und Staatsorgane, soweit 
sie Partner von Wirtschaftsver
trägen sind, einbezogen. Die Be
triebe sind verpflichtet, Wirt
schaftsverträge über ihre Be
ziehungen abzuschließen, die die 
Lieferung von Erzeugnissen oder 
die Durchführung von Bau- und 
Montageleistungen, von wissen
schaftlich-technischen Leistungen 
oder sonstigen Leistungen zum 
Gegenstand haben. Zwischen 
wirtschaftsleitenden Organen 
(WB, Bauämter, Bezirkswirt
schaftsräte u. a.) werden zur Ab
stimmung der planmäßigen Ko
operationsbeziehungen ihrer Be
reiche und Zweige sowie für die 
Organisation von Erzeugnisgrup

penarbeit Koordinierungsverein
barungen abgeschlossen. Die 
Partner von Wirtschaftsverträgen 
sind für die Einhaltung der über
nommenen Verpflichtungen ver
antwortlich und können bei 
Nichteinhaltung materiell in 
Form von Vertragsstrafe und 
Schadenersatz haftbar gemacht 
werden. Die Vertragsstrafe als 
gebräuchlichste Sanktion des V. 
ist ein in der Durchführungsver
ordnung oder im Vertrag im vor
aus festgelegter Geldbetrag, der 
bei Pflichtverletzungen aus dem 
Vertrag zum völligen oder teil
weisen Ausgleich eines regelmä
ßig entstehenden Schadens zu 
zahlen ist. Der tatsächliche Scha
densnachweis muß nicht geführt 
werden. Für Streitigkeiten aus 
dem V. ist, soweit eine eigenver
antwortliche Lösung durch die 
Partner nicht erzielt werden 
kann, das —>- Staatliche Vertrags
gericht zuständig.

Vertrag über das Verbot der 
Kernwaffenversuche in der Atmo
sphäre, im kosmischen Raum und 
unter Wasser: erste größere mul
tilaterale völkerrechtliche Verein
barung auf dem Gebiet der ato
maren Rüstungsbegrenzung; am 
5. 8. 1963 durch die Vertreter der 
UdSSR, der USA und Großbritan
niens in Moskau unterzeichnet. 
Der V. verpflichtet die Unter
zeichnerstaaten, experimentelle 
Kernwaffenexplosionen in den 
unter ihrer Gebietshoheit oder 
Kontrolle befindlichen Räumen 
zu verbieten, zu verhüten und 
nicht vorzunehmen, und zwar in 
der Atmosphäre, im kosmischen 
Raum, unter Wasser (einschließ
lich der Hoheitsgewässer und des 
offenen Meeres) und in jedem 
anderen Medium, wenn solche 
Explosionen radioaktive Nieder
schläge außerhalb der territoria
len Grenzen der Staaten hervor- 
rufen, unter deren Gebietshoheit


